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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Die APK-NR begann im Juni 2021 mit der Vorberatung der Änderung des
Embargogesetzes. Der Bundesrat beantragte mit der Gesetzesänderung, das Verbot der
Einfuhr von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen und Munition sowie weiterer Güter für
militärische Zwecke aus Russland und der Ukraine aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus
schlug er eine gesetzliche Grundlage vor, um in vergleichbaren Fällen nicht auf Basis
der Bundesverfassung Entscheide fällen zu müssen. Die Kommission beschloss, sich
mittels Anhörungen vertieft mit der Sanktionspolitik der Schweiz auseinanderzusetzen
und die Beratung des Entwurfs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In einer
weiteren Sitzung im August 2021 entschied sie sich, die neusten Erwägungen der
bundesrätlichen Koordinationsgruppe Sanktionspolitik abzuwarten, um den
bundesrätlichen Entwurf dann gemeinsam mit der themenverwandten
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH; Pa.Iv. 19.501) zu behandeln. Erst im Mai
2022 stimmte die APK-NR der Revision des Embargogesetzes mit 19 zu 6 Stimmen zu.
Eine Mehrheit sah darin die Möglichkeit einer kohärenten und ganzheitlichen Schweizer
Sanktionspolitik, während eine Minderheit eine Verletzung des Neutralitätsgebots und
eine Bedrohung für die Glaubwürdigkeit der Schweiz befürchtete. 

In der Sommersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft, das für
allerlei Diskussionen sorgte. APK-NR-Sprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) verwies auf
die lange Vorberatung in der Kommission, die dem sich wandelnden Kontext geschuldet
gewesen sei. Der Kriegsausbruch im Februar 2022 habe die Beratungsweise des
Geschäfts verändert und neue Fragen hinsichtlich der Kompatibilität mit der Neutralität
und einer eigenständigen Sicherheitspolitik aufgeworfen. In Abweichung zur Vorlage
des Bundesrats und der Erweiterung, die der Ständerat geschaffen hatte, schlug die
Kommission ihrem Rat daher einen weiteren Absatz vor. Durch diesen sollte der
Bundesrat ermächtigt werden, eigenständig Sanktionen gegen Personen oder Entitäten
erlassen zu können, die schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der
Menschenrechte oder ähnliche Verbrechen angeordnet oder begangen haben. Der
Bundesrat hatte ursprünglich nur vorgeschlagen, Sanktionen auch auf Staaten
ausweiten zu können, die bisher nicht von den Zwangsmassnahmen betroffen gewesen
sind, sofern die Interessen der Schweiz dies erforderten. Der Ständerat hatte diesen
Geltungsradius in der Folge auf «Personen oder Entitäten» ausgeweitet, wovon die
APK-NR mit ihrem neuen Absatz zum autonomen Sanktionserlass deutlich abwich und
stattdessen das Anliegen der oben erwähnten parlamentarischen Initiative Molina (Pa.Iv.
19.501) aufnahm. 
Zahlreiche Ratsmitglieder nutzten die Eintretensdebatte, um allgemeine Überlegungen
zur Schweizer Neutralität anzustellen. Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) meinte,
dass die Möglichkeit zu eigenständigen Sanktionen die Handlungsfähigkeit des Landes
erhöhe, und sah darin keinen Widerspruch zur Neutralität. Die Schweiz könne als
vernetztes Land nicht zuschauen, denn auch ein neutraler Staat müsse Partei ergreifen,
wenn die Demokratie und ihre Grundwerte bedroht würden. Diesen Standpunkt vertrat
auch Sibel Arslan (basta, BS) im Namen der Grünen. Die grüne Fraktion sähe «keine
Missachtung des Neutralitätsgebotes», wenn es dem Bundesrat frei stehe, Sanktionen
Dritter auf Akteure seiner Wahl auszuweiten. Stattdessen erlaube die Vorlage eine
kohärente und ganzheitliche Sanktionspolitik unter «Wahrung einer Neutralität, die
Unrechtmässigkeit nicht duldet». Und auch FDP-Fraktionssprecherin Petra Gössi (fdp,
LU) plädierte für Eintreten, da das Neutralitätskonzept des Bundes von 1993 eine
Sanktionsteilnahme erlaube. Sie forderte, dass die Schweiz als neutrales Land eine
Interessenabwägung machen müsse, statt eine Maximepolitik zu betreiben. Kritisch
gegenüber dem Bundesrat zeigte sich Nationalrat Molina, der den ursprünglichen
Entwurf der Revision als «Minireförmli» bezeichnete, die der gegenwärtigen Lage nicht
gerecht werde. Tiana Angelina Moser (glp, ZH) vertrat die Meinung, dass die Revision
eigentlich der Einhaltung und Sicherstellung der Neutralität diene, denn die
eigenständige Anpassung eines Sanktionsregimes sei unter Umständen im
Landesinteresse, insbesondere in Fällen, in denen die Neutralität ansonsten verletzt
würde. Die SVP-Fraktion, allen voran Roger Köppel (svp, ZH), forderte hingegen eine
Rückbesinnung auf die bewaffnete und umfassende Neutralität der Schweiz.
Wirtschaftssanktionen seien mit dieser Neutralität nicht vereinbar, stattdessen schade
man im Endeffekt allen Parteien, da Russland die Schweiz auch nicht mehr als
Vermittlerin akzeptiere.  

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2022
AMANDO AMMANN
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Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, überhaupt nicht auf die Änderung des
Embargogesetzes einzutreten. Laut Nidegger sind Sanktionen nur dann zu
rechtfertigen, wenn sie zur Einhaltung des Völkerrechts beitragen, so wie in Artikel 1 des
Embargogesetzes festgehalten. Er argumentierte, dass die vorgeschlagenen Änderungen
der Kommission zur Folge hätten, dass Sanktionen auf Staaten ausgeweitet werden
könnten, die das Völkerrecht gar nicht verletzt hätten. Denn da die Schweiz sowieso die
Sanktionen der UNO und ihrer wichtigsten Handelspartner (also der EU) übernehme, sei
es aus seiner Sicht unmöglich, dass zusätzliche von der Schweiz sanktionierte Staaten
überhaupt gegen das Völkerrecht verstossen würden. Dadurch würde man also
unschuldige Staaten bestrafen, weshalb die Vorschläge der APK-NR gegen Artikel 1 des
Embargogesetzes verstiessen. Die grosse Kammer beschloss jedoch mit 131 zu 51
Stimmen, gegen den Widerstand der SVP, auf das Geschäft einzutreten. 

In der Detailberatung musste sich der Nationalrat mit mehreren Minderheitsanträgen
auseinandersetzen. Zwei davon stammten von Yves Nidegger, der die Bewahrung der
Neutralität als gewichtigsten Faktor beim Erlass von Sanktionen festlegen lassen wollte.
Darüber hinaus beantragte er auch die Streichung des von der APK-NR vorgeschlagenen
Absatzes, mit dem der Bundesrat die Kompetenz zum eigenständigen Sanktionserlass
erhalten hätte, sowie in einem Einzelantrag die Streichung des vom Bundesrat
eingebrachten Artikels zur Ausweitung von Sanktionen. Zwei weitere Minderheiten
Portmann (fdp, ZH) richteten sich ebenfalls gegen den neu vorgeschlagenen Artikel der
APK-NR. Portmann wollte den Erlasstext insofern präzisieren, dass eine Ausweitung von
Sanktionen nur möglich sein sollte, wenn die Schweiz unmittelbar bedroht ist oder
mutmassliche Völkerrechtsvergehen vorliegen. Des Weiteren verlangte er, dass der
Bundesrat den zuständigen Parlamentskommissionen im Falle einer
Sanktionsausweitung einen Analysebericht zur Kompatibilität seiner Entscheidungen
mit der schweizerischen Neutralität vorlegen müsse. Nationalrat Portmann warnte
davor, das Embargogesetz drastisch zu ändern, bevor nicht eine ausführliche Debatte
über die Neutralitätsfrage geführt worden ist. Schliesslich sei die Neutralität für die
Schweizer Bevölkerung ein parteiübergreifender Grundwert, den man nicht ohne
darüber zu sprechen «in den Kübel werfen» sollte. Eine letzte Minderheit Fischer (glp,
LU) forderte schliesslich die Streichung eines vom Ständerat eingefügten Artikels,
wonach Schweizer Unternehmen bei der Umsetzung von Sanktionen im internationalen
Vergleich nicht benachteiligt werden dürfen. Diese Minderheit Fischer deckte sich mit
der Forderung von Bundesrat Parmelin, der bereits im Ständerat vergeblich gegen
diesen Artikel angekämpft hatte. Der WBF-Vorsteher sprach sich zudem gegen den
Vorschlag der Kommission aus, dem Bundesrat die Kompetenz eigenständiger
Sanktionserlasse zu verleihen, da dies eine radikale Änderung der Schweizer
Sanktionspolitik bedeuten würde. Er lehnte sämtliche Minderheiten ab und empfahl die
Annahme des bundesrätlichen Originalentwurfs. 
In der Folge lehnte der Nationalrat sämtliche Minderheitsanträge ab. Den
Minderheitsanträgen von Yves Nidegger stimmte jeweils nur die SVP-Fraktion zu, einzig
beim Antrag zur Streichung der eigenständigen Sanktionserlasse erhielt die SVP
Unterstützung durch die FDP, blieb mit 107 zu 82 Stimmen aber dennoch erfolglos.
Auch der Minderheitsantrag Fischer wurde abgelehnt – jedoch mit umgekehrter
Rollenverteilung – entgegen dem Willen der SP, der Grünliberalen und der Grünen. Die
zwei Minderheiten Portmann wurden zwar von der SVP unterstützt, dies reichte jedoch
gegen die geschlossene Ablehnung der Ratslinken und der Mitte nicht aus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Vorschlag seiner
aussenpolitischen Kommission mit 136 zu 53 Stimmen an und schuf damit eine
Differenz zum Ständerat, der sich somit ein zweites Mal mit dem Entwurf befassen
musste. 1
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 mit der Änderung des
Entsendegesetzes. Die WAK-NR beantragte knapp, mit 12 zu 11 Stimmen (bei 1
Enthaltung), wie bereits der Ständerat nicht auf den Entwurf einzutreten, wie
Kommissionssprecher Michaël Buffat (svp, VD) und Kommissionssprecherin Petra Gössi
(fdp, SZ) am Anfang der Debatte ausführten. In den Augen der knappen
Kommissionsmehrheit sollten die Kantone selbst sicherstellen, dass ihre kantonalen
Mindestlöhne für alle Arbeitnehmenden auf dem Kantonsgebiet gelten, wie es
beispielsweise der Kanton Jura tut – ein Argument, das auch von der WAK-SR und dem
Ständerat eingebracht worden war. Somit liege ohne Regelung auf Bundesebene keine
rechtliche Unsicherheit vor, die Kantone seien in der Lage, «die Frage [eigenständig] zu
lösen». Daniela Schneeberger (fdp, BL) ergänzte, dass die entsprechende Änderung des
EntsG zu einer Ungleichbehandlung zwischen schweizerischen Unternehmen und
Unternehmen aus den EU/EFTA-Staaten führen würde, da «nur die ausländischen
Arbeitnehmenden aufgrund des Entsendegesetzes sanktioniert werden könnten». 
Minderheitssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) argumentierte hingegen, dass die Kantone
selber das Problem nicht lösen könnten – entgegen den Aussagen der
Kommissionsmehrheit. So müssten Arbeitgebende mit Sitz im Ausland gemäss EntsG
nur in der Schweiz geltende Lohnbedingungen einhalten, «sofern diese in
Bundesgesetzen, in Verordnungen des Bundesrates oder in allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen geregelt sind». Folglich
würde die Ergänzung des EntsG um solche kantonalen Rechtsgrundlagen eine Garantie
gegen allfällige Beschwerden darstellen – und Rechtssicherheit und Transparenz
gewährleisten, wie Bundesrat Guy Parmelin ergänzte. Zudem habe sich die Mehrheit der
Kantone in der Vernehmlassung für den Entwurf ausgesprochen. 
Nach einer langen Debatte setzten sich der Bundesrat und die Minderheit durch: Der
Nationalrat sprach sich mit 104 zu 86 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für Eintreten aus.
Für Eintreten sprachen sich die Fraktionen der SP, der Mitte und der Grünen aus. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2021
GIADA GIANOLA

1) AB NR, 2022, S. 1048 ff.; Medienmitteilung APK-NR vom 1.9.21; Medienmitteilung APK-NR vom 25.6.21; Medienmitteilung
APK-NR vom 3.5.22
2) AB NR, 2021, S. 2487 f.; Medienmitteilung WAK-NR vom 20.10.21
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